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Vorwort

Auch mehr als fünf Jahre nach Ausbruch der Coronapandemie steht ihre Auf
arbeitung nach wie vor aus. Die vorliegende rechtswissenschaftliche Untersuchung 
möchte hierzu einen bescheidenen Beitrag mit Blick auf die staatliche Entschei
dungsfindung in der Krise leisten. Dem Parlament wurde in der Öffentlichkeit 
vielfach attestiert, es habe seine verfassungsgemäßen Aufgaben nicht wahrgenom
men, sondern sei regelrecht ausgefallen. Diese Problemwahrnehmung begründete 
das hiesige Forschungsinteresse, die Rolle des Deutschen Bundestages bei der re
gulatorischen Pandemiebewältigung zu untersuchen.

Die Juristische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin hat diese Arbeit im 
Jahr 2025 als Dissertation angenommen. Für die engagierte Betreuung danke ich 
herzlich meinem Doktorvater Prof. Dr. Hans Hofmann, der die Arbeit nicht nur 
kontinuierlich mit Rat und Tat unterstützt, sondern mir dabei zugleich die notwen
digen Freiräume gelassen hat. Zudem danke ich Prof. Dr. Christian Waldhoff für 
seine überaus hilfreichen Anmerkungen sowie die außerordentlich zügige Erstel
lung des Zweitgutachtens.

Mein Dank gilt ferner der Konrad-Adenauer-Stiftung für die mehrjährige För
derung meines Promotionsstudiums sowie der Konrad-Redeker-Stiftung für die 
großzügige Bezuschussung der Druckkosten. Für ihre wertvolle Unterstützung – 
vor allem durch Korrektur und Kritik des Textes im Ganzen oder in Teilen und 
durch Hintergrundgespräche – möchte ich mich bei Elisa Schellenberger, Andrea 
Rudolph, Dr. Julien Berger, Olaf Wißmann, Michael Fredrich und Prof. Dr. Günter 
Krings MdB bedanken. Mein größter Dank – für alles – gilt Anna Rudolph. Ihr ist 
diese Arbeit gewidmet.

Berlin, im Juni 2025 Julius Rudolph
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